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 Veröffentlicht am 07.08.1992

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §198 Abs2;

KStG 1966 §10;

KStG 1966 §8 Abs1;

Rechtssatz

AusfzF, ob im Falle privilegierter Schachtelbeteiligungen die Bescheide über die Festsetzung der Körperschaftsteuer

der privilegierten Körperschaft gemäß § 198 Abs 2 BAO auch eine Feststellung über die Höhe des an sich

vortragsfähigen Verlustes iSd § 8 Abs 1 dritter Satz KStG 1966 enthalten müssen bzw welche Folgen eine solche

Feststellungspflicht zeitigen würde, sollte sie tatsächlich gegeben sein.
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